
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/09/25-027 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Bobitz  

vom 08.04.2025 

 
Top 7.5 Beratung und Beschlussfassung zur Bauvorhaben - ABS Lübeck-Schwerin - 

Entscheidung zur Flächeninanspruchnahme 
 
 
Frau Kirsch geht auf den Sachverhalt ein. Die Vorlage wird im öffentlichen Teil beraten, da es 
sich um öffentliche Wege handelt. 
 
Geachtet werden muss in Quaal auf Flst. 3 Flur 1 - die Gemeindestraße muss wiederhergestellt 
werden. Ebenso Quaal Flst. 8 das Stück bis zur Brücke. Es werden vorher Fotos angefertigt 
werden, damit wiederhergestellt werden kann.  
 
Flurstücke  Bezeichnung 
37/3 Feldweg oder besser 
123/1 Feldweg Befestigung bleibt 
34/3 Wiederherstellung wie jetzt (Asphalt) 
35/6 Feldweg wie jetzt 
36/8 Feldweg oder besser 
 
Quaal Flst. 3/Flur 1 wie jetzt Straßen-Recycling 
Quaal Flst. 8/Flur 1 wie jetzt oder besser 
Quaal Flst 15/ wie jetzt oder besser 
Quaal 85 Wem gehört dieses Grundstück 
 
Herr Venohr beantragt zwei Minuten Pause, um das Grundstück 85 abzuklären. Er stellt fest, 
dass es ist kein Gemeindegrundstück ist. Gibt es hier eine Anfrage und eine Vereinbarung? 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt, die VO/BV09/24-138 vom 17.12.2024 aufzuheben. 
 
Abstimmung: 
 
Ja-Stimmen: 7  Nein-Stimmen: 1  Stimmenthaltungen: 1 
 



 
 
Die Gemeindevertretung Bobitz beschließt für die oben genannten lfd. Nummern  
22, 23, 24, 25, 32, 3, 4 und 8 der vorrübergehenden Inanspruchnahme zuzustimmen. 
Einer dinglichen Sicherung für die lfd. Nr. 32 wird ebenfalls zugestimmt. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  13  
davon besetzte Mandate:    9  
davon Anwesende: 9  
Ja- Stimmen: 9  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  

 

 
 


